




* Die genannte E-Mail Adresse dient nur zum Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung 
Öffnungszeiten:   Bankverbindung: 
Montag und Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr Telefon:  03371 608-0 Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam 
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 17:30 Uhr Telefax:  03371 608-9100 Gläubiger-ID: DE 87 LTF 000 002 134 52 
Freitag 09:00 - 12:00 Uhr USt-IdNr.: DE162693698 BIC:   WELADED1PMB 

 IBAN: DE86 1605 0000 3633 0275 98 

 

 Einzelne Beratungsdienste haben andere Öffnungszeiten. Diese erfahren Sie über die Telefonzentrale oder im Internet. 
 Sie können Ihr Anliegen nach Absprache mit dem Mitarbeiter auch Mo, Di, Mi, Do bis 19:00 Uhr und Fr bis 16:00 Uhr in der Kreisverwaltung erledigen. 
 

Internet: http://www.teltow-flaeming.de 
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 Telefon: 03371 608-4152 
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Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Absatz 1 BauGB1 sowie zur Äußerung im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 BauGB  
 
Stellungnahme des Landkreises Teltow-Fläming zum Bebauungsplan (BP) „Motzener Straße 18“ 
OT Kallinchen der Stadt Zossen 
 
Fristablauf der Stellungnahme:       12. Januar 2018 
 
Zur Erarbeitung der Stellungnahme lagen folgende Unterlagen sowohl digital als auch in Papier-
form vor: 

1. Anschreiben des Büros Thord Asmus, Finowstraße 14, 10247 Berlin vom 5.12.2017 
2. Vollmacht der Stadt Zossen vom 24. November 2017 
3. Vorentwurf der Begründung mit Bearbeitungsstand Oktober 2017 
4. Vorprüfung des Einzelfalls nach UVPG mit Bearbeitungsstand 24. Oktober 2017 
5. Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Bearbeitungsstand 2. Mai 2017 

 
1. Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die 

ohne Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden 
werden können: 
 

a) Einwendungen 
b) Rechtsgrundlagen 
c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anforderungen oder der Überwin-

dung 
 
2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 
 
a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen 
b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung  
 
3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 
 

                                                
1
 Baugesetzbuch (BauGB) in der aktuell geltenden Fassung 
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a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 

b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme  
 
4. Weiter gehende Hinweise 
 

Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, 
mit Angabe des Sachstandes und des Zeitrahmens: 
 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen Zu-
ständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung 
und ggf. Rechtsgrundlage:  
 
Textliche Festsetzungen 
 
Die Festsetzung eines Sondergebietes nach § 11 BauNVO2 für Ferienwohnungen und 
Dauerwohnungen als Regelnutzung gleichberechtigt nebeneinander ist möglich. Generelle 
Grundvoraussetzung für ein Sondergebiet ist jedoch, nicht nur die Zweckbestimmung sondern 
auch die Art der Nutzung festzusetzen; letztere fehlt im Plan gänzlich. Hinsichtlich entsprechen-
der Festsetzungsmöglichkeiten wird auf die Kommentierung3 verwiesen. 
 
Die beabsichtigte Ausnahmeregelung in der Textlichen Festsetzung (TF) Nr. 2 ist in der vorlie-
genden Form nicht festsetzbar. Auf den abschließenden Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 
BauGB wird verwiesen. Eine Überarbeitung ist notwendig. 
 
Bei dem 2. Satz der TF Nr. 3 handelt es sich um eine bauordnungsrechtliche Festsetzung, die 
auch als solche im Plan zu führen ist. In diesem Zusammenhang wird der Übersichtlichkeit hal-
ber auf eine vollständige und nachvollziehbare Gliederung der TF und der Planzeichenerklä-
rung verwiesen.  

 
Für die TF Nr. 4 ist zunächst zu beachten, dass „öffentliche Erschließungsstraße“ kein Begriff i. 
S. d. § 9 Abs. 1 BauGB ist. Auch ist nach Planzeichnung keine öffentliche Straßenverkehrsflä-
che festgesetzt (fehlende Straßenbegrenzungslinie). Zudem ist die Formulierung „vordere Bau-
grenze“ unbestimmt. Die Festsetzung ist zu überarbeiten.  
 
Für die TF Nr. 6 ist das artenschutzrechtlich abzuleitende Erfordernis in der Begründung dar-
zulegen, dass es sich um sogenannte „CEF4-Maßnahmen“ handelt. Hierbei geht es um den be-
sonderen Schutz von Lebensräumen für bestimmte Tier- und Pflanzenarten, die im BP festge-
setzt werden müssen. Nach Kommentar5 „sind diese dazu bestimmt, artenschutzrechtliche 
Verbotsbestimmungen beim Vollzug eines BP vorbeugend zu verhindern“. Alternativ sind die 
beabsichtigten Regelungen nur im Rahmen eines städtebaulichen Vertrages möglich. Die TF ist 
entsprechend zu prüfen.  
 
Die TF Nr. 7 ist mit der Formulierung „pro angefangener zusätzlicher 150 m² vollversiegelter 
Fläche“ unbestimmt bzw. nicht nachvollziehbar. Auch sind Baumschulqualitäten (wie zweimal 
verpflanzt und Ballenware) für rein städtebauliche Festsetzungen nicht festsetzbar, da ihnen der 
bodenrechtliche Bezug fehlt. Eine Überarbeitung ist notwendig. 
 
Planzeichenerklärung 
 
In der Planzeichnung ist eine maximale Firsthöhe von 8 m, in der Planzeichenerklärung sind 
10 m angegeben. Die Festsetzung ist zu prüfen.  
 

                                                
2
 Verordnung über die bauliche Nutzung von Grundstücken (Baunutzungsverordnung – BauNVO) in der aktuell geltenden Fassung  

3
 Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 11 BauNVO, RdNr. 29 ff., Lieferung Nr. 114 vom Juli 2014 

4
 CEF – continuous ecological functionality-measures 

5
 Ernst-Zinkahn-Bielenberg-Krautzberger, § 9 BauGB, RdNr. 158, Lieferung Nr. 121 vom Mai 2016 



- 3 - 
 

Für die Festsetzung einer Firsthöhe, bei der es sich um eine bauliche Anlage handelt, sind im 
Übrigen die erforderlichen Bezugspunkte zu bestimmen (§ 18 Abs. 1 BauNVO).  
 
Die Formulierungen „Plangrundlage“ und „Sonstiges“ in der Planzeichenerklärung sind durch 
die Formulierung „sonstige Planzeichen“ zu ersetzen. In diesem Zusammenhang fällt auf, dass 
die Planzeichnung weitere Planzeichen ohne Normcharakter enthält. Diese sind entweder in der 
Legende zu erklären oder der Übersichtlichkeit halber zu entfernen. Vereinfachend könnte al-
ternativ eine textliche Erklärung auf der Planzeichnung mit folgendem sinngemäßen Inhalt ge-
wählt werden: Sonstige nicht erklärte Planzeichen entstammen der Plangrundlage und entfalten 
keinen Normcharakter. 
 
Rechtsgrundlagen 
 
Die benannten Rechtsgrundlagen sind wie folgt zu aktualisieren bzw. zu korrigieren: 
 
1. BauGB i. d. F. d. B. vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
2. BauNVO i. d. F. d. B. vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
3. Planzeichenverordnung6 – korrekte Abkürzung: PlanZV, 
4. BNatSchG7 …, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. September 2017 

(BGBl. I S. 3434), 
5. BbgNatSchAG8 …, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 5 des Gesetzes vom 25.1.2016 

(GVBl. I/16, [Nr. 5]). 
 Gleiches gilt auch für die Begründung auf S. 20. 
 
 Begründung 
 
 Erneut wird darauf hingewiesen, dass die Festsetzungen zur Planung dahingehend konkretisiert 

werden sollten, dass durch sie dauerhaftes Wohnen eindeutig ausgeschlossen wird. Die lt. Be-
gründung angestrebte Bebauung mit Gebäuden der Freizeitnutzung spiegelt sich so in den 
Festsetzungen des Vorentwurfs nicht wieder.  

 
 Die Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen unterläge den Festlegungen zur diesbezüglichen 

Steuerung Kapitel 4 des Landesentwicklungsplanes Berlin-Brandenburg sowie im Kapitel 2 des 
Regionalplans Havelland-Fläming 2020.  

 
 Die verkehrlichen Anbindungen an die L 744 sind mit dem Landesbetrieb Straßenwesen, Re-

gion Süd, Dienststätte Wünsdorf, Am Baruther Tor 12/Haus 134-1, abzustimmen. 
 

Auch zu beachten ist, dass über die Motzener Straße folgende touristischen Routen geführt 
werden: 
 

 Radrouten durch die Regionalparks: Wald- und Wiesenweg, 

 Wanderwege: Europäischer Fernwanderweg E 10, Großer und Kleiner Rundweg Kallin-
chen, Rundweg um den Motzener See. 

 
Die Trassenverläufe sind der beigefügten Anlage zu entnehmen bzw. über das Geoportal des 
Landkreises Teltow-Fläming unter www.geoportal.teltow-flaeming.de einzusehen. 
 

Die im Ergebnis der bauplanungsrechtlichen Prüfung erfolgten Darlegungen sind beispielhaft und 
erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
 

                                                
6
 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung – PlanZV) in der 

aktuell geltenden Fassung 
7
 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG)  

8
 Brandenburgisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz – 

BbgNatSchAG) 
 

http://www.geoportal.teltow-flaeming.de/
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Die von den beteiligten Fachämtern des Landkreises übermittelten Stellungnahmen sind dieser 
Stellungnahme als Anlage beigefügt. Alle digital vorliegenden Fachstellungnahmen einschließlich 
dieser Stellungnahme werden als pdf-Dokumente auch per E-Mail übermittelt. 
 
Die Stellungnahmen der Unteren Bauaufsichts- und Denkmalschutzbehörde, hier Untere Bauauf-
sichtsbehörde (UBA), des Jugendamtes sowie des Umweltamtes, hier SG Naturschutz (UNB), 
lagen bei Erarbeitung dieses Schreibens nicht vor. Sollten sich im Nachgang noch entsprechende 
Hinweise und Anregungen ergeben, werden diese umgehend nachgereicht.  
 
Im Auftrag  
 
 
 
Lehmann 
Sachbearbeiterin 
 
Anlage 
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